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""Und schlagt sie

Über die Behandlung
widerspenstiger maurischer Ehefrauen

u. Rebstock

Muslimischen]uristen blieb und bleibt wenig erspart. Dass sie sich auch
mit der Widerspenstigkeit von Ehefrauen beschäftigen mussten, verlangt
unmissverständlich der Vers 34 der Sure 4: "Und wenn ihr fürchtet, daß
irgendwelche Frauen sich auflehnen [nusuz], dann vermahnt sie, meidet
sie im Ehebett und schlagt sie! Wenn sie euch (daraufhin wieder) gehor
chen, dann unternehmt (weiter) nichts gegen sie! Gott ist erhaben und
groß."1 Parets kongeniale Übersetzung von ,nusuz'- eigentlich Hochhe
ben, HöhersteIlen - mit ,Auflehnung' kolportiert - vielleicht ungewollt
- die inferiore Stellung der muslimischen Ehefrau. Doch steht sie in deut
lichem Missverhältnis zu der anderslautenden Übersetzung des dazu
gehörenden Vers 128 der seIben Sure: "Und wenn eine Frau (ihrerseits)
fürchtet, dass ihr Mann ihr (dauernd) Schwierigkeiten macht [nusuz],
oder ihr abgeneigt ist, ist es für die beiden keine Sünde, sich friedlich zu
einigen. Es ist besser, sich friedlich zu einigen (als weiter im Unfrieden
zu leben)." Das grammatikalische Symbol dieser semantischen Schräg
lage von nusiiz wird die ,nasiz', die sich Auflehnende, die Widerspenstige
oder, juristisch ausgedrückt, die die ehelichen Pflichten Verletzende, ein
Partizip Aktiv im natürlichen feminin, auf deren nusuz sich die Rechts
experten der formativen Periode des islamischen Rechts konzentrieren;
der männliche nasiz bleibt, abgesehen von theoretischen Erwägungen2,

1 Übersetzung der Koranverse nach Rudi Paret. Der Koran, Stuttgart: Kohlham
mer 1979.

2 So von Näfi< b.IJabib b. az-Zä'id (Fatwä Nr. 44), der den nuiüz eines Ehernarmes
nicht als klaren Scheidungsgrund (~arib aF-Falaq) wertet. Er schrieb ein Gedicht
von al-Mubtär b. al-Habib (st, 1391/1971-1972, MLG Nr, 2257) aus, gehört also
in die 2. Hälfte des 20. Jh. Ibn Rusd (Kitab al-Muqaddarndt, 1-11, Beirut: Dar
as-Sädir, 0.]., II, S. 430) erhebt in drei Zellen zum männlichcn nusu»: die Versöh-
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außen vor. Als Unterparagraph von Heirat (nikäp) und Scheidung (!aläq,
bur) wird nusii'L zu einem Rechtsterminus ausgeformt, mit dessen Hil
fe von nun an muslirnische Juristen angehalten sind, in zerrüttete Ehen
sanktionierend einzugreifen.

Die folgenden Einblicke in die juristische Behandlung von Ehen,
deren Zerrüttungsgrad die Stufe des nusii'L erreicht hat, entstammen
einer unveröffentlichten Sammlung von ca. 4800 maureetan)ischen
Fatwas aus den letzten fünf jahrhundcrterr'. 32 davon befassen sich
direkt mit nusiiz und einschlägigen Detailfragen. Die dort erhaltene
älteste lokale Stellungnahme geht auf den ostmaurischen] uristen ~Umar
b. Bäba al- Walät"i (st, 1145/1732-1733)4 zurück, die jüngsten Einlas
sungen auf zeitgenössische Autoren. Aus der besonderen geographi
schen und literaturgeschichtlichen Randlage der maurischen Kultur,
der die Entwicklung der maurischen regionalen Rechtstraditionen
viele Eigenheiten verdankt, eröffnet dieser nusiiz-Corpus die Mög
lichkeit zu beobachten, in welcher Weise die klassischen malikitischen
Rechtspositionen zu diesem Problem rezipiert und in einem emanzi
patorischen Prozess umgesetzt bzw. den örtlichen gesellschaftlichen
und rechtlichen Bedingen angepaßt wurden. Um die Lebendigkeit und
Souveränität dieser Entwicklung wiederzugeben, konzentrieren sich
meine Beobachtungen dabei ganz auf die Inhalte der zur Verfügung
stehenden Fatwäs. Die Identifikation der dort enthaltenen Zitatbelege
wird ohnehin erschwert durch die äußerst dürftige Editionslage mauri
scher Rechtstexte. Überdies bewegen sich die maurischen Autoren bei
Entlehnungen von ihren .Autoritaten' - in der Regel regionale KOlU

mentatoren der Standardwerke von Sahnün, Ibn Rusd oder Halil b.
Ishaq - auf dünnem Eis. So berichtet ein gewisser Ahmad al-Afram b.

nung (~ulp) zwischen den Ehepartnern zur Pflicht; erst nach Ausschöpfung aller
Möglichkeiten obliegt dem Ehemann die Scheidung. Über männlichen nusüz
wird noch im buf-Paragraphen räsoniert: Darf der Ehemann für die Scheidung
von seiner Frau Geld nehmen?, vgl. Sahnün, al-Mudauwana al-kubrä, I-IV, Kai
ro: Matba'at as-Sa'äda (0.].), II, S. 335, Kitäb lrba-> as-sutür.

3 Ya~ya wuld el-Bara': al-Mlyär [Arbcitstitel], Nouakchott 2005 [Kopie des
Manuskriptkapitels in meinem Besitz]; Redaktion und Drucklegung des neun
bändigen Werks ist Gegenstand eines laufenden, von der Gerda I Ienkel Stiftung
geförderten Forschungsprojektes. Die hier zitierten Farwäs sind mit Nummern
ausgezeichnet, die jenen der entstehenden Edition nicht entsprechen; sie werden
aber mithilfe der dort beigegebenen Indices leicht zu identifizieren sein.

4 Näheres zu ihm (und allen weiteren maurischen Autoren) in Ulrich Rebstock:
Maurische Literaturgeschichte (= MLG), I-III, Würzburg: Ergon Verlag 2001,
Nr.256.
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Muharnmad b. Hahi al-Gakani (st. gegen 1934)S von einer Anfrage, die
sein Lehrer Ahmad b. al-Muhtär (st, um 1834Y' von dessen Kommilito
ne und Lehrer Sidi 'Abdalläh b. al- I~agg Ibrähirn (st. 1233/1817-1818)
zu einer diesem erinnerlichcn Textpassage in .at-Taudib', einem Kom
mentar des Halil b. Ishaq al-Gundi (st. 767/1366) zum Mubta?'ar al
furitvon Ibn al-I7agib (646/1249)7, bekam. Ahrnad b. al-Muhtär leitete
daraufhin die Anfrage an seinen Schüler weiter, mit dein Auftrag, die
Passage zu identifizieren. Ratlos stellt Ahmad al-Afram fest:

Ich konsultierte [at-J'au(lib 1tagelang, konnte aber die Stelle ( ... ) nicht
finden. Ich teilte dies Ahmad b. alMuhtar mit und sagte, daß sie sich
vielleicht in einer anderen Kopie finden liefk. Er aber antwortete: ,Nein,
sie alle zitieren nur aus dieser Kopie.' Ich weiß nicht, vielleicht war er
nachlässig oder hat sich geirrtx•

Der zeitgenössische Jurist Muhammad ral Abbah b. ~Abdallah al-~Alawi

(geb. 1355/1936-1937)9 nimmt in Fatwa Nr. 45 diese Unsicherheit noch
einmal auf und weist nicht nur daraufhin, dag Muhammad h.Hanküs (st.
1273/1858-1859)10, ein weiterer Schüler von Sidi 'Abdalläh, sich in sei
nem Fatwä (Nr. 22) gleichfalls auf die von seinem Lehrer bemühte Stelle
in at- TaueJib berief, sondern prüft die Richtigkeit des Zitats auch eigen
händig nach. Auch Muhammad b. al-Hasan al-Ya'qübi (geb. 1357/1938)11
hat Nachweisprobleme: Er findet (Farwä Nr. 46) das bekannte und
berüchtigte Fatwä zur Nicht-Annullierung des Ehevertrags bei nusuz
von Muhammad al-Yadali (st. 1166/1752-1753)12 nicht mehr.

Das sind typische technische Defizite einer Lernkultur, in wel
cher wegen schlichten Büchermangels die ausschließlich textgestütz-

5 Die Angabe zu einem gleichnamigen Autor in MLG Nr. 1736 beruht auf der
Auskunft eines Nachfahren; nach Auskunft von Yahya b. al-Barrä' soll dieser
(,>A~mad al-Afram w. M. al-Muhtär w. S.d. Ahmad Bäba") 1346/1927 gestor
ben sein. Das Fatwä suggeriert allerdings seine Zeitgenossenschaft zu Stdi <Ab
dalläh b. al-I:Iägg Ibrahirn (MLG Nr. 624). Weitere mündliche Nachforschun
gen ergaben, daß der andere, ältere Ahrnad al-Afram "Wuld M. al-Muhtar w.
Stdt 'Abdalläh w. al-I:Iägg (st. 1270/1853)", der Autor des Fatwäs, tatsächlich
Schüler von Ahmad b. al-Muhtar war.

6 MLG Nr. 664. Bcide studierten bei al-Muhtär b. Büna (MLG Nr, 587).
7 GAL S I, S. 538; az-Zirikli: al-A'ldm, I-X, Beirut [0.0., o.J.J, II, S. 364. Der in

den Fatwäs oft zitierte Ibn 5äs (s. u. Fn. 74) schrieb dazu seine Gawahir.
8 Fatwa Nr. 19.
9 MLG Nr. 2545.

10 MLG Nr. 891.
11 MLG Nr. 2552.
12 MLG Nr. 334. Näheres dazu unten III a.
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te Aussagen-Legitimation nach Kompensation verlangt: Wo sich viele
unterschiedlich an dieselbe Textpassage erinnern müssen, gedeiht die
Meinungsvielfalt und zugleich die Bereitschaft, das Kriterium der Glaub
würdigkeit zu personalisieren. Die folgliche notwendige Selbstautorisie
rung der maurischen Gelehrten geht soweit, die Mißachtung oder Ver
spottung von Gelehrten - seinen Turban (imdma) etwa als ,Turbanchen'
(umaima) zu bezeichnen - als einen Fall von ridda (Glaubensabfall) zu
sanktionieren (Farwä Nr. 225). Ohne selbstständige Reflektion lässt sich
aber die Konkurrenz um Reputation nicht gewinnen. So entsteht ein Dis
kussionsforum, in welchem das textgestützte Element zwar nach wie vor
unverzichtbar ist, seine souveräne Einbettung in die Gedankenführung
aber erst eigentlich zur Akzeptanz führt. Um die besonderen Varianten
der Argumentation zu nusüz soll es im folgenden gehen.

I. Die Definition von nusuz

In sieben Fatwäs äußern sich die Autoren zur Definiton von nuiüz,
Alle beziehen sich direkt oder indirekt einmütig auf die grundlegen
de Formulierung IJalil b. Ishäqs: ,,[ndsiz ist], wer sich dem Gehorsam
des Ehegatten entzieht durch Verweigerung des Geschlechtsverkehrs
(wa() oder der ehelichen Zärtlichkeit (istimtaj oder durch unerlaubtes
Verlassen [der ehelichen Wohnung] - wenn sie nicht schwanger ist." 13

Einer der ersten maurischen Kornmentatoren des M ubta?ar, Atfaga b.
Mahamm b. Gabba (st. 1196/1782)14, bemühte sich schon um eine Prä
zisierung dieser Tatbestände: Gehorsamsverstoß (burug an .taatih"i) sei
auch ganz generell bei Mißachtung (adam mubdldtihd) des Ehemannes,
bei Beleidigung mit Worten J5 und beim Reden mit Fremden" gegeben,
und vor allem dann, wcnn dic Ehefrau von ihrem Gatten mehr als die

13 Muharnrnad al-Arnin as-Sinqiti: Sarp ljalil b. Ispaq al-Maliki, I-VI [in 2. Bd.;
0.0., o.J.J III, S. 117.

14 Fatwä Nr. 16. Es handelt sich wohl um ASfaga al-Hattat al-Walätt (MLG
Nr.427).

15 M(a)~an4 Bäba (st, 1277/1860-1, MLG Nr. 900), bedeutender Dichter und Qä~l

des Emirs von Trärza, unterstreicht diesen Punkt in l...'atwä Nr. 25 mit einem
Verweis auf Ibn Rusd (Muqaddamat II, S. 428), der die Bedeutung der korani
sehen (4: 15 H.) ,unzüchtigen Frau' ifaf,JiSa) mit nusiiz und verbaler Beschimp
fung gleichsetzte.

16 Muhammad al-Hasan al-Gakanl (st. 1954, MLG Nr. 2110) formuliert das in
Patwa Nr, 41 genauer: "wa-hiya mUlabarriga li l-aganib" (und sich für Fremde
aufputzt).
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rechtlich zulässigen Zuwendungen einfordert und erzwingt. Sldl 'Ab
dallah weist wcnig später darauf hin, dass nur "fortgesetzte" Gehor
samsverweigerung nusic» bedeute, und nicht nur "ein- oder zweimali
ge" .17 Sein Schüler, Muhammad b. Hanküs begründet dies damit, dass
gelegentlicher Ungehorsam nämlich zum Wesen (tab) und zur Natur
(gibla) der Frau gehöre. IR Die Einschränkung IJallls "wenn sie nicht
schwanger ist" wird zwar Ul11 die Stillzeit erweitert. Unkommcnticrt
bleibt aber, ob sich diese Einschränkung auf jeden einzelnen der oben
aufgezählten Tatbestände bezieht. al-lIärit b. Mtujhand as-Suqrawi
(st. 1319/1901-1902), ein Schüler M(u)~an4Babas 19

, stellt jedoch klar,
dass jeder einzelne der aufgezählten Tatbestände nuiu» bedeutet. Auf
fallend ist, dass keines der Fatwas die Diagnose eines tatsächlichen
nusuz-Falles enthält. Das Verhältnis zwischen den Ehepartnern scheint
erst durch die a posteriori-Behauptung des Ehemannes - oder die der
Ehefrau (s, 111 d) - justiziabel zu werden. Nicht die Frage, ob nusuz
vorliegt oder gar abgewendet werden kann, wird entschieden, sondern
welche Handlungsspielräume der Beteiligten sich eröffnen und welche
Sanktionen rechtmäßig sind.

11. Was tun?

Prinzipiell ist nusuz ein unhaltbarer Zustand. Wer dessen bezichtigt
wird, verliert - analog zum entlaufenen Sklaven und dem der Fürsor
gepflicht für seine Eltern nicht nachkommenden Kind - sein Recht auf
religiöse Pflichterfüllung: Ihr Gebet wird nicht anerkannt (?alatuhum
gairu maqbiday", Unmittelbar auf die einmal erhobene Behauptung
des Ehemanns. seine Gattin sei eine näsiz, folgt deshalb im Verfahrens
ablauf die auf Koran 4: 34-35 und 128 gegründete beidseitige Versöh
nungspflicht (i#ab). Der bedingungslosen Rückkehr der Ehefrau ins
Ehebett - eine nur rhetorische Figur, die den Fall beendet - steht die
bedingte gegenüber. In beiden Fällen ist das Versöhnungsgebot zuerst
privater, dann - falls unwirksam - öffentlicher Natur. Zu den privaten
Versöhnungsmaßnahmen gehört die koranisch legitimierte Züchti
gung (ta~dib, darb).

17 Fatwa Nr. 18.
18 Fatwa Nr. 22.
19 MLG Nr. 1312, s. auch N r. 1327. Er vertrat in der Frage der legalen Verzehrbar

kcit von Gummi arabicum (ilk) eine striktere Haltung als sein Lehrer.
20 So al-~aril b. Malrand as-Suqrawl in Fatwa Nr. 32.



284 U. Rebstock

a) Private Versöhnungsmaßnahmen: Disziplinierung und Züchtigung

Schon an-Näbiga al-C;allawl (st. 1245/1829-1830)21 beschäftigt sich
eingehender mit der Verabreichung von Schlägen. Er zitiert dazu eine
Passage aus Mi/tab al-kunicz Ix taldq an-nusiiz von Muhammad b.
Muhammad al- Wadänl (st. um 1245/1830)22, der sich auf eine Stelle in
aS-c5amillil-fiqh von ad-Damiri (st. 856/1452), dem Stiefsohn Halils",
beruft, wo nach der Ermahnung der ndiiz, ihre Meidung (hagr) und
erst dann, wenn dies alles nichts nützt, erlaubt wird, sie leicht (gair
mabuf) zu schlagen - allerdings nur dann, wenn der Ehemann auch
der Meinung ist, dass es nützt. An anderer Stelle präzisiert er diesen
Gedanken:

Zwar ist das Schlagen, das keinen Knochenbruch und keine Fleischwun

de erzeugt, aber ohne Überzeugung vom Nutzeffekt erfolgt Cinda 'adam
zann al-ifada), vom Gesetz nicht vorgesehen. Denn es ist ein Mittel, das

zur Lösung des Falles eingesetzt werden soll; und ein Mittel, bei welchem
die Überzeugung vom Nutzeffekt nicht vorherrscht, ist vom Gesetz
nicht vorgesehen. Doch ist es angemessener als das, was vom Gesetz
überhaupt nicht vorgesehen ist. Es ist doch allgemein bekannt, daß ein
Schlag (lakza )24 oder ähnliches weniger schlimm ist (agaffu dara ran ) als

ihre bedingte Verstoßung über ein Jahr oder mehr. Vielleicht verbliebe

eine von ihnen sogar ein Leben lang in einem [solchen] Zustand, der sie
dadurch, daß man sie darin beläßt, nur noch mehr zugrunderichtet."

Andere berufen sich bei der näheren Bestimmung der unerlaubten
Schläge auf die von Ibn Rusd, Ibn Guzaiy und Abü l-Hasan ~AII b.
Ahrnad az-Zarwili (st. t 125h)26 benutzten Begriffe .schmerzhaft' (gair
mubarrib) und ,verstümmelnd, entstellende (mUlla). Mahand Baba
macht zudem ausdrücklich klar, dass eine Ehefrau, deren Gatte ohne
Glauben an den Nutzeffekt sie wegen ihres nusuz nicht heftig (gair

21 MLG Nr. 713; Fatwä Nr. 21, ausgestellt anlässlich der Scheidung der Ehefrau
eines gewissen al-Muhtär b. 'Abba, Näheres dazu unten In.

22 Wahrscheinlich identisch mit MLG Nr. 715, der auch Nawdzil verfasste. Von
einer in Mauretanien erhaltenen Kopie des Mifta/:J, vielzitierte Quelle in den
hier besprochenen frühen Fatwäs, ist mir nichts bekannt.

23 GAL S II, S. 100.
24 Nach M. Ullmann, Wörterbuch der klassischen arabischen Sprache (= WKAS),

1I, Teil 1, Wiesbaden: Harrassowitz 1983, s. v. lakaza, Schlagen, Stoßen, Boxen
mit der Hand, Faust oder (verbal) mit etwas. Eine juristische QueUe ist nicht
angeführt.

25 Fatwa Nr. 21.
26 Vgl. Zirikli, A?am, III, s. n.: az-Zarwili (st, 1125h).
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mubarrih) bzw. im Glauben an den Nutzen ihr mUlla-Schläge ver
abreicht, die Scheidung wegen Schädigung (laha at-tatliq bi d-darar)
verlangen kann. In Fatwa Nr. 34 stellt as-Sälik b. Baba al-cAlawi (st.
1333/1914-5)27 fest, dass eine na~':iz, die rnubarrib geschlagen wird,
die Option (biydr) zur Scheidung hat. Muharnmaddu b. al-Barrä' ad
Daimäni (st. 1362/1943)28 greift das abaff'atj-tjararain-Prinzip in einem
anderen Kontext auf: Heiratet ein Ehemann, dessen nasiz-Gattin ihm
bei der Heirat die Monogamie zur Bedingung (sar!) gemacht hatte,
ein Zweitfrau, dann bedeutet dies, da er sie damit (nur) disziplinie
ren (ta~dzb) möchte, den ,kleineren Schaden' für sie, als wenn er sie
prügelt. In wieder größer gefasstem Zusammenhang, dem ,allgemei
nen Zwang' (ikrah), dem der Ehemann durch nusicz ausgesetzt ist,
u. a. dadurch, dass die von ihm unerfüllbaren Geldforderungen seiner
ndsiz-Gattin ihn mit Scham erfüllen und öffentlich bloßstellen könn
ten, stellt Ibrähim Abba al-Lamtüni (st, 1380/1960-1 )29 fest: "Es gibt
keinen Zweifel darüber, dass die Schmerzen (zlam), die nusuz den Ehe
männern zufügt, heftiger sind als Ohrfeigen (?af) oder Schlagen."

Diesseits des heftigen oder von entstellenden Folgen begleiteten
Schlagens, ausgeführt im guten Glauben an seine Nützlichkeit, wird
die körperliche Züchtigung der ndsiz-Ehefrau von keinem der Fatwa
Autoren in seiner Legitimität in Frage gestellt. Es rangiert im obliga
ten Versöhnungsverfahren hinter der Ermahnung und Meidung - der
Bestrafung durch Enthaltsamkeit - als maximales und letztes privates
legales Mittel des Ehemanns, seine Gattin zu maßregeln:10 Im Räsonie
ren darüber, wo denn die Grenze zwischen Disziplinierung und Kör
perverletzung liege, steckt zugleich ein Element der Machtlosigkeit des
Ehemanns, dem unbotmäßigen Treiben seiner Gattin - sämtlich Spiel
arten der Gehorsamsaufkündigung, wie Verlassen der ehelichen Woh
nung, Verweigerung des Geschlechtsverkehrs oder despektierliches
Verhalten - ein Ende zu setzen. In der Spirale der privaten Maßnah
men zur Versöhnung, deren Pflichtigkeit (wugiib) auf die rechtliche
und menschliche Unerträglichkeit einer durch nusuz zerrütteten Ehe
zurückgeht, verliert nun der Ehemann die Handlungshoheit. Er wird

27 MLG Nr. 1437.
28 MLG Nr. 1824, Fatwä Nr. 36, geschrieben am 31.8.1926.
29 MLG Nr. 2154; verfasste u.a, eine einschlägige Risalat bulemburan-ndsiz (ibid.

t 12).
30 Der süddeutsche Volksmund formuliert diese Mittelanwendung gan7- unbe

schwert: "Die rechte Liebe erst gedeiht ~~ durch einen Schlag zur rechten Zeit."
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dadurch zum Erfüllungsgehilfen des Versöhnungsverfahren, dass er zu
den Forderungen seiner na§iz-Gattin Stellung beziehen n1USS.

b) Private Versohnungsmaßnahmen: Ausgleichsleistungen

Wie schon Atfaga Mahamrn b. Gabba al-Gakani betont, gehört auch
"das Fordern von mehr als ihr von Rechts wegen zusteht" zum Tatbe
stand des nusuz der Ehefrau." Die Wortlaute der wenigen Fallschilde
rungen als auch die dazugehörigen juristischen Einlassungen sind nicht
detailliert genug, um diese Phase der Zerrüttung bzw. Maßnahme der
Versöhnung als lebendiges Szenario beschreiben zu können. Es han
delt sich ganz offensichtlich um illegitime Forderungen der Ehefrau an
ihren Gatten, die entweder zu nuiüz oder, durch Erfüllung von Seiten
des Ehemanns, zum Einlenken und zur ,Rückkehr' (rugu) der na§iz
führen. Im Fatwä des langjährigen Qa<;!is von Trarza, Muharnrnadin
Fal b. Muhammad Fäl (st. 1384/1966-1967)32 findet sich jedoch ein
deutlicher Hinweis auf die näheren Umstände:

Ich habe Ahrnad b. Umbärik auferlegt, den Beweis zu erbringen, daß
Maryarn ihr Einverständnis [zur Rückkehr] nach dem, was geschehen
war, verweigerte und es ablehnte, in die eheliche Wohnung zurückzu
kehren und die anderen [Dinge abzustellen], auf die der Zeuge seine Ent
scheidung auf nusuz gründete. Er aber ging auf Reisen und lies die Sache
in der Schwebe. Mir bleibt nun noch zu ergründen, ob er die Güter (mal),
mit denen er sie versöhnte (?alabaha), mit dem Unterhalt (nafaqa) und
dem Kleidergeld (kis-wa), zu denen er nach der Versöhnung verpflichtet
ist, verrechnen kann. Ich gewähre ihm 13 Tage Aufschub.

Sidl b. al-Muhtar Umrnu" nennt sogar die Bezeichnung auf Hassaniya,
dem lokalen Dialektarabisch, für die Güter, "ohne welches in dieseln
Land üblicherweise die Frauen nicht zu ihren Ehemännern zurück
kehren (... ) denn dies bedeutete eine Schande (maarra) für sie und
ihre Familie": al-marz . Nicht nur die Frauen der Araber, auch die der
Zawäyä (Gelehrtenadel), der Znäga (i. e. .Sanhäga'), Mawäli und sogar
die der Sklaven folgten diesem Brauch (urf). Sldi al-Muhtär betont

31 Fatwa Nr. 16. Sein Autor, der in die zweite Hälfte des 18. ]h. gehört, ist in MLG
nicht erfasst.

32 Farwa Nr. 43. Der Autor (s. MLG Nr. 2215) war 56 Jahre lang Richter.
33 Fatwä Nr. 37. Der Autor (s. MLG Nr. 4636) lebte Mitte des 20. Jh. und verfasste

unter anderem eine Nuqla [1l-ada wa l-curf
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aber, da sich die Fragen dazu gehäuft hätten, ob denn diese Güter - es
dürfte sich in der Regel UlTI Kleinvieh (ganam) oder Rinder (baqar)
gehandelt haben - nicht .aus freien Stucken' (an taiyib naIs) und ohne
Rechtsgrund ausgehändigt würden. Er weist dann zwar auf die nor
mierende Wirkung des Gewohnheitsrechtes hin, präzisiert aber in
einem anderen Fatwa (Nr. 37) seine persönliche Haltung dazu mit dem
Grundsatz: "Das Gut eines Muslim ist nur aus freien Stücken zuläs
sig". Er beruft sich bei seiner Argumentation, dass in einer solchen
Situation Nötigung oder Zwang (ikrah) im Spiel ist, zuerst auf ein Zitat
aus ad-Durra al-malenüna": "Die Furcht vor dem Zorn des Ehepart
ners wird zum Zwang gezählt", dann auf eine Stelle der Natodzil al
Mlyä,'5: "Wenn der Ehemann sein Gut gewährt aus Furcht vor dem
Groll (sub!) seiner Gattin, dann wird das unter Zwang eingeordnet
und er kann es zurückfordern, auf direkte oder indirekte Weise. « Noch
deutlicher hatte diese Haltung schon Muhmmadin b. M(u)ryanq Bäba
(st, 1319/1901-1902)36 vertreten:

Nichts, was der Ehefrau aus Selbstverpflichtung oder freiwillig gewährt
wurde, sei es zur freien Verfügung, in Form von Übereignung oder von
Geld, aus dem Wunsch heraus, daß sie ihre Verweigerung, ihren Unge
horsam (nusuz) oder Zorn aufgibt, obliegt ihrem Eheman; denn auf ihn
trifft die Rechtsbestimmung des Genötigten (hulem al-mukrah) zu, und
dem Genötigten obliegt nichts. So haben die Rechtskundigen dieses Lan
des gegutachtet, wie etwa Ahmad b. al-~Äqip7 und [mein Vater] M(u)
hand Baba b. A'baid ad-Daimani und andere. Ahmad hat dies begründet
mit einem Problem, das der Autor von al-Mudbal JR erwähnt hat: ,Was
der Ehefrau für das Aufbinden seiner Sarawil gewährt wird, muß sie ihm
zurückgeben'.

Die Formulierung ,Aufbinden des Sirwäls' lässt wenig Spielraum für
anmutige Auslegungen. Der Sirwal (pl. sarawil) , der als persische
Unterhosen arabisiert wurde", wurde in der Westsahara ausschließ-

34 Von Abu Zakartya' Ya1).ya al-Magtlt (st. 883/1478, GAL TI, S. 247), Sohn des
Abü "Imran Miisä al-Maziini (ibid.), dessen Naiodzil er kommentierte.

35 al-Wansarisis Mlyar (GAL S II, S. 348) war unter den maurischen Juristen recht
bekannt, s. MLG Index.

36 Fatwä Nr. 31. MLG Nr. 1327, Schüler seines schon oben zitierten Vaters.
37 MLG Nr. 712: st. 1243/1828; Verfasser bekannter Fatawa fiqhiya. Gemeint ist

Fatwa Nr. 20.
38 In der Fatwä-Sammlung mehrfach zitiertes Werk des nordafrikanischen Mälik

itcn Ibn al-I~Iagg al-~Abdar1 (st. 737/1336, GAL S II, S. 95).
39 Vgl. Yedida Stillman: Arab Dress. From tbc Dawn of Islam to Modern Times. A

Sbort History. Leiden: ßri1l2000, S. 10-11 und passim.
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lieh von Männern und auf der Haut getragen. Ahmad b. al-~Äqil, von
dem das obige Zitat aus al-Mudbal seinen Ausgang nimmt, benutzt
die Metapher ganz nüchtern: "Der Brauch in einigen Ländern, dass die
Gattin Dirharne für das Aufbinden seiner saratoi! nimmt, ist eine ver
botene Neuerung, die abgeschafft gehört."40 Mit weiteren Textbclegen
argumentiert er dahingehend, dass diese Art von erkauftem Liebes
dienst unter die Kategorie Zwang (ikrah) fällt, da damit dem Ehemann
Schmerzen, wie beim Schlagen tdarb), zugefügt würden.

Die Auseinandersetzungen zwischen den Ehepartnern um zusätz
liche Leistungen finden in einer kritischen Phase der Zerrüttung statt.
Eine bereits vollzogene temporäre Trennung - in der Regel der Rück
zug der Ehefrau zu ihrer Familie, deren tatkräftige Unterstützung
dabei die Gelehrten immer wieder kritisieren - soll damit zu einem ver
söhnlichen Abschluss gebracht werden. Die Leistungen des Ehemanns
können neben materiellen Zugeständnissen auch darin bestehen, der
im Laufe der Auseinandersetzung erhobenen ,Bedingung' (sart) der
Ehefrau zuzustimmen. Diese Bedingung enthält die eidesstattliche
Verpflichtung des Ehemanns zur Monogamie. Die feinsinnige Bemü
hung des ikrah-Paragraphen offenbart eine gewisse Hilflosigkeit der
Juristen gegenüber einer von in allen Schichten der maurischen Gesell
schaft üblich gewordenen Bereitschaft der Ehefrau, ihre individuellen
Ansprüche an den Ehemann mit Nachdruck einzufordern. Dabei geht
es nicht nur um ,Sex gegen Geld'. Die Strategie der Ehefrau, um deren
nusüz-Verhalten die Streitschlichtung in form von Forderungen und
Ausgleichsleistungen erfolgt, zielt - betrachtet man die weitere Fallent
wicklung - ganz offensichtlich aufs Ganze, die rechtsgültige Trennung.

c) Öffentliche Versöhnungsmaßnahmen

Bei festgestelltem nusüz und gescheiterten privaten Versöhnungsmaß
nahmen erhebt sich die Frage, wie der koranischen Versöhnungsvor
schrift (4: 35): " ... dann bestellt einen Schiedsrichter [bakam] aus seiner
und einen aus ihrer Familie! Wenn die beiden sich aussöhnen wollen,
wird Gott ihnen zu ihrem Zusammenleben Gelingen geben", entspro
chen werden kann. Auf das Versgebot wird üblicherweise kurz mit
.al-halearnan' verwiesen. Über die Zusammensetzung dieses ,Schieds
gerichts' herrscht keine Einigkeit. Von .Schiedsrichtern' (bukkam ),

40 Fatwä Nr. 20.
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von zwei Schiedsrichtern oder ,Rechtschaffenen' Cadalan)41, aber auch
nur von einem, vom Qa9.1 oder auch nur unbestimmt verbal von rafa'"
aha bzw, arfa7aha (beide Stämme werden für ,vor Gericht bringen',
,Anklage erheben' benutzt) ist die Rede. al-Härij b. Mahand as-Suq
rawi zitiert in Fatwä Nr. 32 aus .al-Llattdb' dazu folgende Stelle:

Gemeint ist mit .und er konnte sie nicht zur Rückkehr bewegen', [die
Frage, ob nunJder lIakim [bemüht werden muß] oder ob es genügt, nach
ihr zu schicken, und sie sich dann weigert reinzulenken1- Abu "lrnran"
sagte dazu: ,Ich halte es für richtig, zu ihr zu sagen: .Entweder Du kehrst
in Dein I-laus zurück und bringst Deinen Gatten vor Gericht (tu~ak

imi) und läßt ihm Gerechtigkeit widerfahren, oder Du verlierst Deinen
Unterhalt, wegen der Unmöglichkeit in diesen Zeiten, die Rechtsbestim
mungen und Gerechtigkeit [durchzusetzen].' al-Gazuli bemerkte zur
Rechtsmeinung von Abü Muhammad: ,Ihr steht kein Unterhalt zu.' Das
ist die herrschende Lehre (mashür). Es wird aber auch gesagt, er stehe ihr
zu. Dies gilt für ein Land, in dem es keinen (Schieds-)Richter (bakam)
gibt. In einem Land aber, in dem es einen (Schieds- )Richter gibt, steht er
ihr zu; denn solange er sie nicht vor Gericht bringt (yurfluha), ist er ja
einverstanden.

Hier steht zwar die nafaqa-Frage, auf die weiter unten eingegangen wird,
im Vordergrund. Vorgeschaltet ist jedoch eine andere, die die maurischen
Juristen ganz allgemein beschäftigte. I läufig findet sich der Hinweis auf
die besonderen örtlichen Bedingungen. "In diesem wüsten Land" (/i
hadihi l-bilad as-sdiba), "in dem es an Richtern mangele" (at-taiga an
al-hulekdm)43, fehlte nicht nur die richterliche Instanz, sie hatte sich - ihre
örtliche Existenz einmal vorausgesetzt - auch mit einer anderen Autori
tät auseinanderzusetzen. Diese Auseinandersetzung ist Gegenstand eines
ausführlichen ratwas (Nr. 25) von Muhammad an-Näbiga", der für sei-

41 Muhammad Fäl (Fatwä Nr. 45) zitiert dazu Ibn <Ä~im (st, 829/1427, GAL S 11,
S. 375), wohl aus dessen in Mauretanicn oft kommentierter und zitierter Tubfat
al-bukkäm (vgl. MLG III, Titelindex), zum Entsenden zweier Schiedsrich
ter: "Wenn sich zwei Rechtschaffene unter ihren Familien finden; wenn nicht,
woanders her."

42 Wahrscheinlich nicht Abu Imrän Musa (s. o. Fn. 34), sondern Abü 'Irnrän al
Fast (GAL S II, S. 961), zu dessen Kitäb ad-Dala""""il wa l-adddd Muharnrnad
al-Mämi (st. 1282/1865-6, MLG Nr, 966, t1 und Anm.) das Lehrgedicht ad
Dulfiniya zu zakat-Fragen im biläd as-sdiba verfasste.

43 Ahrnad b. M. al-1Jaräsl in Fatwa Nr. 40 und Sldt b. al-Muhtär Ummu in Fatwa
Nr.37.

44 Fatwa Nr. 25 von M. an-Nabiga al-GalLiwl (st. 1245/1829-30, MLG Nr. 713).
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nen Lehrer, Muharnmad b. al-'"Äqi14
\ in die Bresche sprang. Ibn al-'"Äqil

hatte sich geziert ("Zum guten Islam des Mannes gehört, daß er unter
läfSt, was ihn nichts angeht"), sich der Streitfrage anzunehmen, ob man
denn dem Urteil eines Gelehrten (talib), das dem der ,Gemeinschaft'
(gamaa) widerspricht, folgen solle. Er beruft sich mit seinem deut
lichen .ncin' auf eine Gründerfigur des maurischen qada', den Richter
'Abdallah al-Mahgübi aus Waläta46

: "Demütigende Peitschen für den
jenigen, der den Bruch von Rechtsurteilen der Gelehrten der Gemeinde
vorhat." 'Abdallah legt die Latte für einen solchen ,Bruch' (naqq,) hoch.
Wer sich - etwa auf Initiative einer der streitenden Parteien - mit seiner
Rechtsmeinung gegen rechtskräftige Bestimmungen stellt, der muf über
erhebliche Qualifikationen verfügen: Er muss fähig sein zur kritischen
Prüfung (na?ar) der Rechtsbestimmungen, muss den Rang eines Qa<;li
oder Mufti besitzen, muss mithin über die Beherrschung der Abwägung
(targzp), der Kenntnis der Rechtsgrundlagen (u?ul al-fiqh), des Arabi
schen, der Rechtsziele imaqdsid), der Überlieferung und der Rechtsbe
weise aus Qurän, Sunna, Konsens und Analogie den Rang eines .abso
lutcn' oder schulinternen Mugtahid erreichen. Erst dann kann er sich
kritisch mit einem bestehenden Urteil auseinandersetzen, nachdem es
ihm die beiden streitenden Parteien oder der Qä<;l'i, der es ausgesprochen
hat, vorgelegt haben.

Mit den hochgesteckten Kriterien für ein legitimes Minderheiten
votum, das sich gegen die herrschende Lehre, gegen die informelle
Mehrheitsmeinung der Gelehrten, der g,amaa, richtet, korrespondiert
die elitäre Selbsteinschätzung der maurischen Gelehrten. Muham
mad ~älil:t b. 'Abdalwahhäb (st. 1271/1854-5)47 treibt diese notorische
Selbsteinschätzung auf eine pikante Spitze. Er zitiert dazu aus den
bekannten Nassiizil des Sarif Hirnallah (st. 1169/1755-6)4H die Auffor
derung, die Beleidigung von Gelehrten Calim) "in diesem wüsten Land
ohne Imam" mit 40 Peitschenhieben oder - alternativ - 80 Kamelen zu
bestrafen. Kollegen aus dem Westen des Landes (qibla) würden Leute,
die den Gelehrten nicht ehrten, sogar mit dem Blutgeld (diya) belegen.

Vor dieseln Hintergrund nimmt es nicht Wunder, dass die juristische
Einmütigkeit im Versöhnungsprozess bei nusuz genau dann endet,

45 Sr. 1243/1827-1828, MLG Nr. 712. Er und an-Näbiga standen bezeichnender-
weise als Qa41 in den Diensten des Emirs A'mar b. al-Muhtar,

46 St. um 1037/1627, MLG Nr. 109.
47 Fatwa Nr. 180; MLG Nr. 883; er war selbst Qa9T im Osten (La'yiin P) des Landes.
48 MLG Nr, 338, t l ; der Autor vertrat die Auffassung, daß in einem bildd sa-oiba

modifizierte Strafmethoden zur Anwendung kommen könnten.
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wenn die Versähnungsmaßnahmen in die Hände einer öffentlichen
Instanz gelegt werden müssen. Strukturell betrachtet beginnen an die
ser Stelle die Meinungsverschiedenheiten (iblilaj). Sie erstrecken sich
auf alle Konsequenzen des Verfahrens.

II!. Rechtsfolgen bei nusicz

Darf oder muss bei festgestelltem nusü» und gescheiterten Versöh
nungsmaßnahmen (tara44ur al-i#ab) die Ehe geschieden werden?
Noch einhellig wird die temporäre Trennung (ta'liq) als Dauerlösung
zurückgewiesen. an-Nabiga beruft sich dazu auf eine Näzila von Ibn
al-A'mas, in welcher der Fall einer Frau geschildert wird, die sieben
jahre lang "in Ungehorsam" bei ihrer Fan1ilie lebte und von ihrem
Mann die "Auslösung" (jidya) forderte. Der aber beharrte darauf,
dass sie doch rechtschaffen sei, und den Muslimen mit allen Kräften
die Versöhnung obliege. Ibn al-A'rnas aulicrt sich unmissverständlich
zu dieser Lage: Die Muslime dürfen die beiden nicht in dieser Sünde
tma'siya, ilm) belassen.

a) Scheidung Ualaq)

Der Ehemann muss die Auslösung akzeptieren; wenn er dies nicht
tut, muss die gamaa die Scheidung (ta.tfiq) vollziehen, "unabhängig
von der Zuneigung eines von beiden" imababbat apadihima).49 Dass
hier nur die des Ehemannes gemeint sein kann, erschließt sich aus der
Logik der Situation. Durch ihr nusuz- Verhalten, das in eine rechtlich
wie ethisch unhaltbare Lage führt, versucht die Ehefrau, ihren Gat
ten zur Scheidung zu bewegen. In Auslegung des Grundsatzes von
Halil ("Die Scheidung der beiden wird durchgeführt, auch ohne Ein
verständnis der beiden Ehegatten") erkennen die Kommentatoren auf
alternativlose Scheidung und beziehen dabei auch den Richter mit ein:
Auch wenn der bdleim nicht einverstanden sein sollte, muss die Ehe
geschieden werden. Mahand Bäba, der sich ebenfalls mit diesem Fatwa
von Ibn al-A'rnas auseinandersetzt, weist jedoch auf zwei problemati
sche Aspekte dieser Entscheidung hin. Zum einen sei eine but-Schei
du ng - die offenbar als Lösung in Erwägung gezogen wurde - nicht
akzeptabel und ohne erkennbare Präzedenz (gair ?dhir), da Nötigung

49 In Fatwä Nr. 21, zitiert aus Miftab al-kuniiz von al-Wädäni (s. o. Fn. 22).
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({iabr) von einer der beiden Seiten nicht ausgeschlossen werden könne.
Zum anderen gibt er" zu Bedenken;

Was gegen die Scheidung der ndsiz, sobald sich nusicz ergibt, spricht,
ist, daß eine Tür geöffnet würde, die man nicht mehr schließen kann,

würde man erlauben, daß die Ehefrau, wenn sie die Scheidung wünscht,
nur ungehorsam sein müsse, so daß ihr Ehemann dann [zur Scheidung]

gezwungen würde. Das würde eine Aufhebung (nasb) Seiner Rede: ,Die
Scheidung liegt in der Hand dessen, der den Schenkel hebt' ld. h. des Ehe
manns] ohne rechtlichen Aufhebungsgrund bedeuten.

Die Bedenken richten sich gegen die Strategie der Ehefrau, eine Situa
tion zu provozieren, in welcher die Unhaltbarkeit des Ehezustands 
das Verhalten der ntisiz blockiert den Rechtsanspruch des Ehemannes
an seine Frau sowie die Wiederverheiratung beuler" - mit der Auf
rechterhaltung der Ehegewalt (milk an-niktib) des Ehemannes kontli
giert und mit dem Grundsatz, dass eine Scheidung nur dann rechtens
ist, wenn ohne sie dem Ehemann alleine oder - was aber umstritten ist
- auch beiden Ehepartnern ein Schaden (qarar) erwächst.

In dem im maurischen Milieu weit verbreiteten Sonderfall des
Bestehens einer Gültigkeitsbedingung der Ehe (sar.t an-niktib) - die
Braut lässt sich von ihrem zukünftigen Gatten eine monogame Ehe
beeiden - eröffnet sich ein grundsätzlicher Ausweg: Vor die Diskus
sion der eigentlichen Rechtsfolgen setzen die Juristen die Frage, ob
denn nuiicz nicht ohnehin diese Gültigkeitsbedingung der Ehe (sar!
an-niktib) hinfällig mache. at-Tälib al-Basir b. al-Hagg al-Idailabi (st.
1197/1783)52 referiert dazu eine Meinungsverschiedenheit, die bis auf
Muhammad b. "Abdalkarirn al-Magili (st. um 909/1504)53 zurückgeht.

50 Die Urheberschaft dieser Stelle in Fatwa Nr. 25 ist unklar. Nach einem längeren
Zitat von Ibn Rusd wird die Argumentation mit einem unspezifischen .Labiqa"
(es folgt) weitergeführt. Die Schenkel-Metapher soll sich, nach mündlicher
Auskunft des Herausgebers der Fatawa, auf männliche GV-Praktiken beziehen.

51 Die Situation besitzt eine gewisse Ähnlichkeit mit dem von B. Johansen in
"Wahrheit und Geltungsanspruch: Zur Begründung und Begrenzung der Auto
rität des Qadi-Urteils im islamischen Recht" [in: Settimane di Studio del Centro
Italiano di Studi sull'alto Medioevo 44/2 (1997): La Giustizia Nell'alto Medio
evo (secoli IX-XI), S. 975-1074, S. 1015 H.] beschriebenen Konflikt zwischen
dem forum internum und forum externum und dem darauf basierenden "kont
rafaktischcn Fehlurteil".

52 Fatwa Nr. 17, MLG Nr. 430.
53 Vgl. dazu die ausführliche Biographie in John O. Hunwick: Sharla in Songhay:

tbe replies 0/al-Maghili to the questions 0/Askia al-Haj] Mubammad, New
York: Oxford University Press 1985, S. 29-42.
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Dessen Entscheidung auf Ungültigkeit (ib!äl) der ,Ehebedingung'
wurde von al-lIabib b. Aidda in einem gesonderten Fatwä bestätigt."
Entschieden dagegen hatten sich aber schon so bekannte Gelehrte
wie ~Umar b. Bäbä al-Walätt (st, 1145/1732)55 und der eigene Lehrer,
Abu Bakr b. al-I:Iägg eIsä al-Galläwi (st. 1146/1734)56, auf den auch
al-Qasri in seinen Nawäzil zurückgriff, ausgesprochen. Eine inhalt
liche Begründung wird von ar-Tälib nicht mitgeliefert. Er bemerkt nur
- mit einem kritischen Seitenhieb auf al-Mag!li -, dass "die Gelehrten
üblicherweise die Meinungen der .Späteren' (muta~abbirun)nur dann
übernehmen würden, wenn sie auf solch sicheren Quellen wie etwa die
Mudauwana gestützt seien ". Der zeitgenössische Jurist Muharnrnad
b. al-Hasan al-Yaequbt (geb. 1357/1938)57 führt die Meinungsverschie
denheit in dieser Frage auf Muharnmad al-Yadäll (st. 1166/1752-3)5R,
der sich wie 'Umar b. Baba und Abu Bakr b. al-Hägg gegen die Annul
lierung der sar: an-nikah ausgesprochen hatte, zurück. Er bemerkt
weiter dazu, dass auch Malrand Bäba, der sich zuerst der Meinung
von Ibn Aid(da) angeschlossen hatte, dann wieder die Position von
Muhammad al-Yadäll vertrat.

Über die argumentativen Hintergründe dieser über zwei Jahrhun
derte belegten Auseinandersetzung teilen die Fatwäs nichts mit. In
der Sache entzündet sie sich an der (passiven) Strategie der Ehefrau
- in den Fatwas taucht nur das Verlassen der ehelichen Wohnstätte auf
-, ihren Ehemann, der entgegen der ,Heiratsbedingung' eine zweite
Frau heiratet, durch ihren nusuz zur Scheidung zu bewegen. Sart an
nikä~ und nusiiz; beides anerkannte mälikitische Rechtsparagraphen,
kombinieren sich so in einer Gesellschaft, in welcher der traditionell
starke verwandtschaftliche Rückhalt der Ehefrau der Eheautorität des
Ehemannes enge Grenzen setzte, zu einem druckvollen Instrument.
Auf der Scheidungsfolge für nusuz zu beharren, würde für den Ehe
mann einem Pyrrhussieg gleichkomlnen. Das Verhalten seiner stan-

54 In MLG Nr. 688 ist ein a~-Talib al-Habib b. Tdlami"n al-C';akanl mit seiner: Risiila
Jibutldn as-iar: aufgeführt. Es dürfte sich hier aber um al-Faqih Sld"i al-Amin
b. Aid(da) al-Gakani (MLG Nr. 323), einen Zeitgenossen von Muharnmad al
Yadall (MLG Nr. 334, und siehe unten Fn. 58) handeln, dem wohl auch diese
Risala zugeschrieben werden muss.

55 MLG Nr. 256, Schüler von al-Hasan b. Agbuddi (MLG Nr. 209).
56 MLG Nr. 257 und s. Nr. 430.
57 Fatwa Nr. 46, MLG Nr. 2552.
58 MLG Nr. 334. Das Fatwä al-Yadälls, das sich bei Muhammad Sälirn b. Alummä

(st. 1383/1963-4) MLG Nr. 2197) befunden haben soll, ist - so al-Ya'qiibl 
"nicht mehr zu finden".
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desbewussten Ehefrau aber als nusu» deklarieren und damit implizit
die ,Heiratsbedingung' annullieren zu lassen, würde dagegen nicht nur
die Scheidungsforderung der Ehefrau schwächen, sondern zugleich,
gleichsam durch die Hintertür, die Rechtmäßigkeit der Polygamie stär
ken. Die Kontroverse wiederspiegelt einen Interessenskonflikt zwi
schen der Durchsetzung dieser islamischen Rechtsnorm und den frau
en- und familienrechtlichen Besonderheiten der arabisch-maurischen
Gesellschaft." Der Streit um die Rechtsfolgen erstreckt sich auch auf
den Vollzug und die materiellen Konsequenzen einer Scheidung auf
grund nusuz.

b) materielle Rechtsfolgen der nusuz-Scheidung

Der Streit um nusuz kulminiert um die Frage, welche materiellen Fol
gen denn die letztliehe Scheidung für die nasiz-Ehefrau mitsichbringen.
Ganz unmittelbar beschäftigen sich 8 Fatwäs damit; in einigen wird der
Punkt nur am Rande erörtert." Von der Scheidung betroffen werden
können der Unterhalt (nafaqa), das ,Kleidergeld' (kiswa), die Morgen
gabe (~adaq) und das Anrecht auf das gesetzliche Erbteil (mlral).

Der Unterhalt und das ,Kleidergeld' werden in der Regel zusammen
behandelt. al- lIarit b. Mahand as-Suqrawi, der sämtliche Entschä
digungsleistungen des Ehemanns bestreitet, erwähnt jedoch (Fatwa
Nr. 32) auch dazu eine Meinungsverschiedenheit aus der mälikitischen
Schulliteratur:?' "Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht darü
ber, ob die Versorgung mit Kleidern Bestandteil des Unterhalts ist oder
nicht. Die übereinstimmende Meinung aber ist, daß sie zum Unterhalt,
der bestimmt ist als ,Unterhalt der Ehefrauen', gehört." as-Suqrawl
schließt daraus, dass "nach dem, was vorausgegangen ist, auch die Ver
sorgung mi t Kleidern bei nu::,":u'L entfällt."

59 Eine 2003 vorgelegte Untersuchung (Pierre Bonte: Evaluation du systeme cul
turel Mauritanien sous l'angle des problemes de developpement. Rapport final.
Nouakchott, S. 127-131) belegt dies deutlich: Nur 4 oft) der arabophonen Frauen,
gegenüber 33 %-55 % der nichtarabophoncn, anerkennen die Polygamie; mit
27 <Yo, gegenüber 10 %-21 <Yo, ist bei ihnen auch die Scheidungsrate signifikant
höher.

60 Etwa von A~faga Maharnm, der in Nr. 16 bei nusuz auf sofortigen Wegfall des
Unterhalts entscheidet.

61 Zitiert aus den "llti:äimdt" (Tabrir al-kaldm}1 mas.i'il al-iltizdm) von (Ibn) al
I.Iagab (st. 954/1547, GAL S II, S. 526: Ibn al-lIattab).
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Der Erbanspruch muf allgemein und in besonderen Fällen, etwa
wenn der ndsi: ihr Ehemann wegstirbt, berücksichtigt werden. Sldl
'Abdalläh b. al-1~lagg lbrähim (st, 1233/1817-1818)62 erwähnt dazu
eine in Walata, im Osten des Landes, zirkulierende Sondermeinung
von al-Masaddali (st. 866/1462)63, der der näsiz-Ehefrau in diesem falle
ihr Erbteil zuspricht. "Von Sidi al-Muhtar" (st, 1226/1811-1812)64, so
setzt Sld"i 'Abdalläh dagegen, " liege ihm ein Blatt (waraqa) vor, in dein
der sagt, dass eine deutliche Mehrheit der Mälikiten die Meinung ver
trete, dass [der näsiz] weder der Unterhalt, noch das Kleidergeld, die
Brautgabe und das Erbe zustehe." Diese kategorische Haltung wird
von einigen Juristen geteilt, darunter Ahrnad b. Muhamrnad 'Abdar
rahman al-Haräsi" und Muharnmad al-Hasan b. al-Imärn (st. 1954)6\
die sich dabei allerdings beide auf die Näzila von Sldl "Abdalläh beru
fen. Aus dem Fatwä eines anderen jüngeren Juristen, Ibrähim b. Abäh
b. Arnänat Alläh (st. 1380/1960-1961)67, geht Näheres zu diesem .Blatt'
von Sldl al-Muhtär hervor. Ibrähirn weist nämlich darauf hin, dass

unser Lehrer Sidi al-Muhtär Blätter mit Überlieferungen zusanlmenge
stellt habe, die beweisen, daß nusüz Nötigung ist und daß dem, der ihr
unterliegt, nichts [an Zahlung] obliege, was sich aus der Scheidung ergibt,
egal ob es sich dabei um eine Gegen leisturig (iwaq) handelt oder nicht.
Muharnmad al-Hidr b. Mayabä (st, 1354/1935-6)hR verfaßte zwei Auf
sätze mit dem Inhalt, daß der Unterhalt der nasiz hinfällig sei und auch
ihre Morgengabe, egal ob sie schon ausgehändigt worden ist oder nicht.
Sid. 'Abdallah Ibrahirn schrieb dazu, dag ihr kein Erbteil (miralJ zustehe,
wenn [der Ehemann] der nasiz stirbt. Und ich sehe niemanden, der ein
Fatwa verfaßt hätte, das diesen beiden Rechtsgelehrten widersprechen

62 Fatwa Nr. 18, Näheres und bibliographische Hinweise zu dieser zentralen Figur
der maurischen Gelehrsamkeit des ausgehenden 18. Jh. in MLG Nr, 624.

63 Im Fatwä "al-M-s-d-alj" geschrieben. Er war malikitischer Mufti in der wcsttu
nesischen Küstenstadt Bigäya und verfasste eine Glosse zur Mudauiaana sowie
ein Mubta~ar al-Baydn li-Ibn Rusd; s. Zirikll: al-A'lam VII, S. 228.

64 as-Saib Sldi al-Muhtar al-Kuntt, der wohl bedeutendste maurische Qädiriya-
Gelehrte seiner Zeit (dazu MLG Nr. 552).

65 Fatwa Nr. 40; vielleicht identisch mit MLG Nr. 3181.
66 Fatwä Nr. 41, MLG Nr. 2110.
67 Fatwa Nr. 42, MLG Nr, 2154; bei dem Fatwa könnte es sich um Teile aus t12

handeln: Risdla [1hulem bar an-ndiiz, Fatwä Nr. 40 von Ahmad b. M al-Haräsi
betont ebenfalls diese Bedeutung von ikrah.

68 MLG Nr. 1744; verfasste eine Oasida (ibid. t20) zur Scheidung. Aus Furcht vor
der französischen Kolonialpolitik emigrierte er - wohl um 1905 herum - nach
Marokko, dann in den ~igäz, wo er Mufti für mälikitisches Recht wurde.
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wurde." Dagegen stimmt dies völlig überein mit dem, was die Rechtsge
lehrten als Nötigung bezeichneten. Halil sagte: ,Nötigung entsteht durch
Furcht vor Schmerzhaftem.' Und er zahlte darunter das Wegnehlnen von
Gütern. Es ist doch bekannt, dag die Zärtlichkeit (istimtaj der Ehefrau
eine Gegenleistung für die ihr als Morgengabe (mahr), Unterhalt oder
Kleidergeld bezahlten Güter ist. Nusicz bedeutet in diesem Sinne das
Wegnehmen von Gütern, ja es ist für den Einzelnen die schlimmste Form
des Wegnehmens von Gütern. (... ) Auch die Scham [der er ausgesetzt ist,
wenn sie von ihm etwas verlangt, das er nicht erfüllen kann] ist Nötigung.

Die Vertreter dieser rigorosen Position, die der aufgrund von ,Ungehor
sam' geschiedenen Ehefrau sämtliche materiellen Ansprüche verwei
gern, berufen sich - immer unterstützt von älteren mälikitischen Auto
ritäten - auf zwei, manchmal auch gleichgesetzte"; Argumente: nusicz
bedeutet Nötigung, und die Verweigerung von Intimitaten (imtina) die
Aufkündigung der Ehevertragsbedingungen. Das Fatwa von SIdI 'Ab
dalläh dient dafür als entscheidender Quellenverweis. Doch schon einer
seiner Zeitgenossen, Muhammad an-Näbiga, außert sich dazu zurück
haltender. Der Vorzug seiner und ähnlicher Argumentationen in ande
ren Farwäs liegt in der Differenzierung der einzelnen Rechtsfolgen.

c) Besonderheiten der Unterhaltszahlung

Die Einhelligkeit, mit der die Muftis der nasiz den Unterhalt abspre
chen, wird nur durch eine isolierte Bemerkung von as-Suqrawi (Fatwä
Nr. 32) gestört. Wie schon zum Kleidergcld verweist er auch auf eine
Meinungsverschiedenheit zum Unterhalt. Hier behauptet er sogar, nie
manden gefunden zu haben, der den Wegfall des Unterhalts nach Fest
stellung von nusuz vertrete, außer Ibn MuttälI (st. 1287/1870-1871 )7'.
Auch al-Hattab habe dies nur für ,die wegen ihrer Hurerei (sifap)
Bekannten' vorgesehen. "Vielleicht aber", so der skeptische Autor,
"müsse man einfach nochmals in den .Gesammcltcn Problemen' (al
rnasiiil al-malquta) suchen, um dazu etwas zu finden."

69 Aus Fatwä Nr. 44 (s. u. III d), dessen Autor ein älterer Zeitgenosse Ibrähirns
war, spricht eine gänzlich andere Sprache.

70 In Fatwa Nr. 40: "Nusiiz und imtind sind Nötigung, wie es in ad-Durar al
makniina, in den Natoazil von von Mazünah, den Natodzil von al-Qasri, den
Nawiizil von Ibn Muttäll und Magma< an-nawiizil steht."

71 MLG Nr. 952. Hier (Fatwä Nr, 32) wird auf seine in Verse gefasste nuqla zu al
Mudauwana al-muhtalüa (?) verwiesen.
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an-Näbiga" beschäftigt die Situation einer schwangeren na:,":iz. Er
habe schon viele gesehen, die die Unterhaltszahlung an ihre (na:,":i/;-)
Ehefrauen eingestellt hätten, egal ob sie schwanger waren oder nicht,
ohne dass sie dabei die "Heilung ihres Zornes" beabsichtigt hätten.
Er habe auch schon Frauen gesehen, die schwanger waren, ein Kind
gebaren oder schon entwöhnt hatten, die von ihrem Ehemann keinerlei
Unterhalt bekamen. Er habe den ganzen Schaden gesehen, der der Frau
durch den Stopp der Unterhaltszahlung entsteht. Selbst wenn sie ndiiz
wäre, würde dies nicht ihren Unterhalt annullieren. Der Kontext die
ser Bedenken dürfte sich allerdings noch auf die Phase der Trennung
vor der Scheidung beziehen.

d) Morgengabe (?adaq) und Erbanspruch (irl)

Sehr viel konkreter und präziser drückt sich Näfi' b. Habib az-Zä'id
aus. In seinem Mitte des 20. ]h. verfassten Fatwa (Nr. 44) beantwortet
er systematisch fünf an ihn gerichtete Fragen, darunter 1.: Steht der
nasiz, die die Ehe noch nicht vollzogen hat (qabla d-dubül), die Mor
gengabe, der Unterhalt, der Erbanspruch zu ? Und 2.: Gehören Mor
gengabe und Erbanspruch insofern zusammen, als der Erbanspruch
entfiele, wenn die Morgengabe entfällt?

Die Beantwortung erfolgt dreiteilig. Im ersten Teil arbeitet der
Autor einzeln die gestellten Fragen ab. Im zweiten Teil zitiert er in
voller Länge die beiden Farwas Nr. 22 und Nr. 23 von Muharnmad b.
Hankiis, dem Lehrer Sidi "Abdallahs, in denen kategorisch jeglicher
Anspruch der ndiiz zurückgewiesen wird. In den Worten von Ibn
Hanküs zum Anspruch der Ehefrau auf ihre Morgengabe wird der
merkantile Grundcharakter des Ehevertrags ganz deutlich: "Denn die
Ehefrau ist die Verkäuferin ihrer (eigenen) Ware (bii'tat sifaLiha), und
wenn die Verkäuferin das Verkaufte verweigert, dann hat sie keinen
Anspruch auf den Kaufpreis. "73 Im dritten und abschließenden Teil,
einer Art Conclusio, wiederholt und begründet der Autor sein abwei
chendes Votum, nicht ohne mit den Worten Dritter auf die anerkannte
Gelehrsamkeit Sidi Abdallahs hinzuweisen und in Erwägung zu zie
hen, dass "dieser sich in seinem Fatwa vielleicht nicht die ganze Bedeu
tung seiner Argumentation vor Augen geführt hätte". Es fällt auf, dass

72 Fatwa Nr. 21.
73 Fawa Nr. 22.
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Näfi' selbst nicht auf die Morgengabe zu sprechen kommt. Ihr Weg
fall scheint somit auch für ihn außer Diskussion zu stehen, hätte er
doch sonst auch diese Gelegen heit zur Kontroverse ergriffen. Dass er
die nicht scheut, belegt seine unmissverständliche Haltung in beiden
gestellten Fragen. Säuberlich zählt er zuerst die unbestrittenen Erb
gründe Ci~ma, toald', nasab) und die sieben (mälikitischen) Hinderungs
gründe tmaso.ini , kufr, sakk, riqq, lidn, qatl, nasab az-zirui, "adarn al
istihläl) auf. Da sich nuiüz nicht darunter befinde, müsse die näsiz wie
jede andere Ehefrau behandelt werden. Dazu zitiert und interpretiert
er Ibn SäS74 aus dem Kapitel der Gawahir zu den Zeugnissen (sahadat):

Wenn die Ehefrau behauptet, daß ihr Gatte sich definitiv (dreimalig) von
ihr schied Chatta), dafür aber keinen Beweis erbringt, der Gatte dann
stirbt und sie von der Behauptung der definitiven Scheidung zurücktritt,
indem sie sagt: .Ich sagte dies doch wegen meines nusiiz !', dann beeidet
sie damit, daß das, was sie zu der Behauptung der definitiven Scheidung
getrieben hat, nur das nuiüz sei. Folglich erbt sie. Dieser Text sagt deut
lich, daß die naiiz erbt. Er ist deshalb deutlich, weil sie letztlich ihr Ein
geständnis (iqrar) des nusicz deutlich macht und für sich in Anspruch
nimmt, mit ihrer Behauptung einer definitiven Scheidung gelogen zu
haben. Die Intensität ihres nuiii» leitete sie zur Lüge und trieb sie zu
der lügenhaften Behauptung, daß ihr Gatte sie definitiv geschieden habe.
Denn sie wollte von ihm loskommen und sei es auf verbotene Weise. Dies
ist ein Hinweis auf die Tntensitat ihres nuiüz,

Der Charme dieser Argumentation, für die Näfi' gleich darauf auf ein
prominentes Vorbild, den bekannten Sinql~er Qä4I Muharnmad Fäl
b. Muhammadin (st. 1334/1915-1916)75 zurückgreift, überdeckt ihre
ambivalenten Konsequenzen: Der ,Ungehorsam' der Ehefrau birgt in
sich einen Zeugnisdefekt, der sich einschränkend auf ihre volle Rechts
fähigkeit auswirkt und sich damit zu den eingangs erwähnten besonde
ren femininen Dispositionen gesellt. Andererseits relativiert diese Posi
tion entscheidend die Qualität des nusuz als Scheidungsrechtsgrund.
Ohne anderweitigen Beweis kann die Ehefrau durch ihren ,Ungehor
sam' alleine keine Scheidung erzwingen. Dies bleibt das Privileg des
Ehemannes, den das Gesetz nur dann, wenn die ,Schädigung' (tjarar)
der Ehe alleine von ihm oder nach Befinden der beiden Schiedsrichter
anteilig von beiden Ehepartnern ausgeht, zur Scheidung zwingt.

74 'Abdallah b. Muhammad (st. 616/1319), ägyptischer Mälikit und Autor des in
diesen Fatwäs oft zitierten Gawahir, s. GAL SI, S. 538, und Zirikli: al-Aldm IV,
S.269.

75 MLG Nr. 1432.
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Mit der Abwertung des nusic: als Scheidungsgrund geht aber zugleich
die Wahrung der materiellen Interessen der nasiz-Ehefrau einher. Wie
ihr Anspruch auf in wird auch der auf ihre EinbehaItung der Morgen
gabe losgelöst vom Delikt des nusuz behandelt. Wie bei der Nicht
nasiz entscheidet darüber zuerst die Gültigkei t des Ehevertrags, dann 
in Abhängigkeit von der expliziten Benennung (tasmiya) der Höhe der
Morgengabe - der Zeitpunkt des Streitfalls: Hat der Ehemann bereits
die Ehe vollzogen, ist er mittlerweile gestorben oder schied er sich von
seiner Ehefrau vor der Errichtung eines gemeinsamen Ehehaushalts 
jede dieser Situationen begründet jeweils eine andere Regelung. Ein
zig die vorzeitige Scheidung oder das Ableben des Ehemanns vor dem
Ehevollzug ohne explizite Festlegung der Morgengabe lassen die Ehe
frau - sei sie nasiz oder nicht - leer ausgehen."

Auch die Beantwortung der zweiten Frage richtet sich gegen die
unspezifische Behandlung der Rechtsfolgen des nusic». Näfi' unter
scheidet vier Fälle, in denen auf jeweils unterschiedliche Weise der
Erbanspruch und Anspruch auf Einbehaltung der Morgengabe zusam
menfallen, zusammen entfallen, oder ein Anspruch den anderen aus
schließt. Das Spezifische (bu?u~) und das Allgemeine Cumum) der
beiden Regelungen verhalte sich eben in Abhängigkeit der vier unter
schiedenen Fälle unterschiedlich zueinander. Nur im falle des vorzei
tigen Ablebens des Ehemanns kongruiere der Wegfall des einen mit
dem Wegfall des anderen Anspruchs. "Und durch all dies", so rekapi
tuliert Nafi' nach weiteren Ausführungen im letzten Teil,

wird die Beweisführung von as-Saib Muhammad b. Hanküs für den
Wegfall der Morgengabe und dem Junktim (iltizäm bainahumä) zwi
schen bei den der nasiz hinfällig. (... ) Wir bewiesen die Ungültigkeit der
Behauptung eines Junktims mit gesicherten Beispielen der Aussagen von
Leuten (unserer) Rechtsschule in zuverlässigen Büchern.

IV. Schluss

Die Beschäftigung mit nusuz im maurischen Milieu geht nachweislich
bis in die Mitte des 17. Jh. zurück." Sie bleibt von Beginn an eingebun
den in auiscrmaurische malikitische Referenzliteratur, entwickelt sich

76 Näfi' folgt damit im Großen und Ganzen den detaillierten Ausführungen Ibn
Rusds (Muqaddamiit II, S. 415-429) zur naiiz,

77 Das älteste erhaltene Traktat dazu stammt von Ibn al-A'mas (s. MLG Nr. 174,
t17 und Index).
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nachhaltig, und verzweigt sich in eine lebendige Kontroverse. Man las
nicht nur die ,Älteren', sondern überprüfte auch deren Referenzen,
um gegebenenfalls die herkömmliche Meinung zu kritisieren und die
eigene, davon abweichende, zu begründen. Regelrechte und langlebige
Schultraditionen lassen sich erkennen. Die Vehemenz, mit der diese
traditionellen Meinungen vorgetragen, mitunter gegen den eigenen
"Saiguna" verteidigt und selbstständig argumentativ weiterentwickelt
werden, zeugt vom hohen Selbstbewusstsein der maurischen Fuqaha'.

Dabei dürften jedoch auch die Brisanz des Themas und der noto
rische Hinweis auf das "biläd as-sd'iba" eine Rolle gespielt habe. Die
grog7.ügige Auslegung der klassischen nusüz-Kriterien," die wieder
holten Verweise auf die Charaktereigenschaften der maurischen Frau
en und die gleichzeitige Betonung der recht- und richterlosen Zeiten
fügen sich zu einem ernsthaften Motiv, Rechtsklarheit zu schaffen,
zusammen. Dass sich dabei signifikante Meinungsunterschiede heraus
bildeten, nimmt nicht Wunder. Das zentrumslose Lehrnetzwerk und
die segmentären Stammesstrukturen leisteten dazu Vorschub. Aus den
Fatwäs lässt sich somit weitaus mehr als eine gelehrte juristische Spie
gelfechterei rekonstruieren. Sie bewahren die Details der Bemühun
gen einer über Jahrhunderte ,geschlossenen Gesellschaft', eine niemals
vereinheitlichte mälikirische Rechtsnorm auf eine soziale Wirklich
keit abzubilden, die dieser Norm weder entsprach noch sie dauerhaft
durchsetzen konnte.

78 Muhamrnad al-Hasan b. al-Imäm al-Gakanl (st. 1954) MLG Nr. 2110) Fatwä
Nr. 41) geht soweit zu diagnostizieren, dass "jemand, auf den diese Beschrei
bung passt [d. h.: IJaragat bi-gair idan1, keinen Verstand Caql) besitze."
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